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§ 4

Studien- und Landesseminare

Bei den Studien- und Landesseminaren werden fol-
gende Merkmale erhoben:

1. in Bezug auf das Seminar:
Bezeichnung, Art, Aufbau,

2. in Bezug auf die Anwärter und Anwärterinnen
bzw. Referendare und Referendarinnen:
Zahl, Alter, Geschlecht, Ausbildungssemester, Fä-
cherkombination, Lehramt, Absolventen und Ab-
solventinnen nach fächerspezifischer Lehrbefä-
higung/Art des Lehramtes,

3. in Bezug auf das Lehrpersonal:
Zahl, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Lehr-
amts-/Lehrbefähigung oder Ausbildung, Funktion,
Art und Umfang der Beschäftigung, Abwesen-
heitstage nach Gründen, Zu- und Abgänge, wö-
chentliche Soll- und Iststunden.

§ 5

Hilfsmerkmale

Hilfsmerkmale sind:

1. Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer so-
wie E-Mail-Adresse der Schulen, schulischen Ein-
richtungen sowie der Studien- und Landessemina-
re,

2. Name und Telefonnummer der für eventuelle
Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen.

§ 6

Auskunftspflicht

Auskunftspflichtig sind die Schulleiter und Schulleite-
rinnen und die Leiter und Leiterinnen der Studien-
und Landesseminare. Soweit Daten zu Erhebungs-
merkmalen an den Schulen, Seminaren oder schu-
lischen Einrichtungen nicht vorhanden sind, sind auch
die Schulträger, die Schulaufsichtsbehörde, Lehrkräfte
und sonstige an der jeweiligen Einrichtung tätige Per-
sonen einschlieûlich der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sowie Schüler und Schülerinnen und deren Er-
ziehungsberechtigte auskunftspflichtig. Die Befragten
sind zur wahrheitsgemäûen, vollständigen und frist-
gerechten Beantwortung verpflichtet.

§ 7

Übermittlung

Für ausschlieûlich statistische Zwecke dürfen den zur
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stel-
len der Schulaufsichtsbehörde für ihren Zuständig-
keitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung über-
mittelt werden.

§ 8

Verfahren

Die Erhebungen werden als Totalerhebungen direkt
bei den Auskunftspflichtigen durchgeführt. Die Daten
des Unterrichts- und Erziehungspersonals an den

Schulen und schulischen Einrichtungen sowie den Stu-
dien- und Landesseminaren sind dem Statistischen
Landesamt zu übermitteln. Für den Fall einer Über-
mittlung mit Hilfe von Datenträgern oder durch Da-
tenfernübertragung legen die Schulaufsichtsbehörde
und das Statistische Landesamt einvernehmlich ein
geeignetes Verfahren fest.

§ 9

Periodizität und Berichtszeitpunkt

An den Schulen und schulischen Einrichtungen wer-
den die Erhebungen jährlich zu Beginn des Schuljah-
res zu einem vom Statistischen Landesamt und der
Schulaufsichtsbehörde einvernehmlich festzulegenden
Stichtag durchgeführt. Die Erhebungen an den Studi-
en- und Landesseminaren werden jährlich zum Stich-
tag 1. März durchgeführt.

§ 10

Privatschulen

Diese Vorschriften gelten auch für Privatschulen.

§ 11

In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt wird die Anordnung der
Landesregierung über die Durchführung einer laufen-
den Landesstatistik der Kindertageseinrichtungen,
Vorklassen, Schulkindergärten, Schulen und Studien-
seminare im Saarland vom 24. Juni 1980 (Amtsbl.
1981, S. 55) aufgehoben.

Saarbrücken, den 23. August 2001

Der Minister
für Bildung, Kultur und Wissenschaft

Schreier

315 Verordnung
über das Naturschutzgebiet ¹Wiesen nördlich Eisenª

Vom 5. September 2001

Auf Grund des § 17 Saarländisches Naturschutzgesetz
Ð SNG Ð in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. März 1993 (Amtsbl. S. 346), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 5. Februar 1997, Amtsbl. S. 258), verord-
net das Ministerium für Umwelt:

§ 1

Schutzgegenstand

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Gröûe von ca. 67 ha wird zum Naturschutzgebiet
erklärt; es trägt die Bezeichnung ¹Naturschutzgebiet
Wiesen nördlich Eisenª.

(2) Das Naturschutzgebiet liegt zwischen Eisbach und
Känelbach im Bereich der Gewanne Winkelbruch und
Hoppenbruch unter Ausgrenzung des Golfplatzes, wo-
durch sich das Gebiet in zwei Teilflächen gliedert.
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Das Naturschutzgebiet umfasst die Grundstücke:

Gemeinde Nohfelden,

Gemarkung Sötern,

Flur 1,
Teile aus Nr. 29 und 54;

Flur 3,
Nr. 1, 16/1, 17 bis 20, 59/2, 59/1
sowie Teile aus Nr. 30/2, 2, 9 bis 13, 61/6 und 83/1;

Gemarkung Eisen,

Flur 19,
Nr. 31 bis 34, 36, 5 bis 11, 12/1, 13/1, 14/1, 15 bis 23
sowie Teile aus Nr. 24 und 38/1;

Flur 17,
Nr. 5/1, 5/4, 5/3, 7/1, 7/2, 8 bis 15, 33, 32, 31/1
sowie Teile aus Nr. 4, 16 bis 23 und 30;

Flur 16,
Nr. 35, 34/1;

Flur 20,
Nr. 9/1, 10/1, 10/2, 1, 2, 3, 5/5, 62/2, 62/1
sowie Teile aus Nr. 80, 6/23 und 61/1;

Flur 11,
Nr. 15, 16, 17
sowie ein Teil aus Nr. 44;

Flur 4,
Nr. 6 bis 18, 46
sowie Teile aus Nr. 19 und 45;

Flur 10,
Nr. 1 bis 8, 10, 19 bis 22
sowie Teile aus Nr. 9, 11 bis 15 und 17;

Flur 5,
Nr. 29, 30, 34, 35, 33
sowie Teile aus Nr. 18, 32 und 36;

Flur 6,
Nr. 1 und 2;

Flur 9,
Nr. 52 bis 56
sowie ein Teil aus Nr. 1.

(3) Das Naturschutzgebiet ist in dem anliegenden Kar-
tenausschnitt gekennzeichnet sowie in der Kataster-
karte Maûstab 1 : 2.000 mit roter Randsignatur dar-
gestellt. Die Katasterkarte wird im Ministerium für
Umwelt Ð oberste Naturschutzbehörde Ð, Saarbrü-
cken, verwahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet
sich bei der unteren Naturschutzbehörde beim Land-
kreis St. Wendel. Die Karte kann bei den genannten
Behörden eingesehen werden.

(4) Das Naturschutzgebiet wird an den Hauptzugän-
gen und, soweit zum Erkennen des Grenzverlaufs im
Gelände erforderlich, entlang dem Grenzverlauf
durch Aufstellung des amtlichen Schildes ¹Natur-
schutzgebietª gekennzeichnet.

§ 2

Schutzzweck

Schutzzweck für das Naturschutzgebiet ist:

1. Die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten seltener, in
ihrem Bestand bedrohter wild wachsender Pflan-
zengesellschaften, insbesondere von submontanen
Glatthaferwiesen, Borstgrasrasen, mesotrophen
Feucht- und Nasswiesen, Mädesüû-Hochstauden-
fluren und naturnahen Mittelgebirgsbächen, die
verschiedene Orchideen-, Seggen- und Moosarten
beherbergen.

2. Die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten seltener, in
ihrem Bestand bedrohter Tierarten, insbesondere
wiesenbrütende Vogelarten, Tagfalter, Widderchen
und Heuschrecken.

3. Die Erhaltung und Entwicklung als Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung nach der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr.
L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr.
L 305 S. 42) für:

a) Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie, wie z. B. feuchte Hochstaudenfluren
und magere Flachland-Mähwiesen,

b) Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der
FFH-Richtlinie, wie z. B. Skabiosen-Schecken-
falter.

4. Die wissenschaftliche Untersuchung der Tier- und
Pflanzengemeinschaften sowie ökologischer Zu-
sammenhänge.

§ 3

Verbote

In dem Naturschutzgebiet sind ± mit Ausnahme der in
§ 4 festgelegten Handlungen ± alle Maûnahmen ver-
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder
nachhaltigen Störung des Naturschutzgebietes oder
seiner Bestandteile führen oder dem Schutzzweck ge-
mäû § 2 widersprechen.

Insbesondere ist verboten

1. Bauarbeiten durchzuführen,

2. das Naturschutzgebiet ohne Nutzungsrecht zu be-
fahren und auûerhalb der vorhandenen Wege zu
betreten,

3. Pflanzen einzubringen, zu entnehmen oder zu
schädigen und Tiere auszusetzen, zu entnehmen
oder zu stören,

4. Hunde frei laufen zu lassen.
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§ 4

Zulässige Handlungen

1. Die landwirtschaftliche Nutzung als Dauergrün-
land ist auf bisher bewirtschafteten Flächen zuläs-
sig, mit den Maûgaben, dass

Ð keine Nutzungsintensivierung bzw. eine mög-
lichst extensive Nutzung erfolgt (keine oder
am Entzug gemessene Düngung, bis zu je
1 Heu- und 1 Grummetschnitt, kein Sila-
geschnitt, Beweidung bis zu Besatzstärken von
1,4 GV/ha und Weideperiode bei Besatzdich-
ten von max. 10 GV/ha); Näheres wird ggf. in
Pacht- bzw. Bewirtschaftungsverträgen nach
den flächenbezogenen Vorgaben des Pflege-
und Entwicklungsplanes geregelt;

Ð keine chemischen Mittel verwendet werden;

Ð kein Umbruch und keine Nachsaat erfolgen;

Ð eine Flächen trockengelegt werden.

2. Die forstwirtschaftliche Nutzung ist im bisherigen
Umfang zulässig mit den Maûgaben, dass

Ð keine Düngung und keine Behandlung mit che-
mischen Mitteln erfolgen,

Ð keine Eingriffe in den Wasserhaushalt vor-
genommen werden,

Ð im Gewässerrandstreifen und an Steilhängen
keine oder nur einzelstammweise Nutzung er-
folgt,

Ð in den sonstigen Beständen die Nutzung kahl-
schlagsfrei erfolgt und die natürliche Wald-
gesellschaft des Standorts durch natürliche Ver-
jüngung gefördert wird (keine Aufforstung),

Ð ein Totholzanteil von mindestens 10 % des
Holzvorrates der Waldgesellschaften auf der
Fläche verbleibt.

3. Die Nutzung bestehender Wege, Leitungen und
Einrichtungen sowie die fischereiliche Nutzung der
Gewässer sind im Rahmen bestehender Nutzungs-
rechte und Pachtverträge zulässig.

4. Die Ausübung der Jagd ist im Rahmen des § 30
Abs. 1 des Saarländischen Jagdgesetzes vom 27.
Mai 1998 (Amtsbl. S. 638) zulässig.

5. Verkehrssicherungsmaûnahmen und Arbeiten zur
Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäûig be-
stehender baulicher Anlagen, Wege, Leitungen
(einschlieûlich Leitungstrassen) und Einrichtungen
sind ausschlieûlich in der Zeit vom 15. August bis
15. Februar zulässig; bei Gefahr im Verzug und bei
unaufschiebbaren Arbeiten an Leitungsnetzen und
Straûen gilt diese Fristbeschränkung nicht.

6. Arbeiten zur Unterhaltung von Gewässern sind
ausschlieûlich in der Zeit vom 15. Juli bis 15. Ok-
tober zulässig; bei Gefahr im Verzug und bei Bau-
zeiten über 3 Monate Dauer gilt diese Frist-
beschränkung nicht.

7. Das Sammeln von Beeren, Früchten und Pilzen ist
für den Eigenbedarf, ohne gewerblichen Nutzen,
erlaubt.

§ 5

Ausnahmen

Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall
von Maûgaben nach § 4 für eine bisher rechtmäûig
durchgeführte Nutzung oder für Maûnahmen geringen
Umfangs Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. § 34 Abs. 2
Saarländisches Naturschutzgesetz bleibt unberührt.

§ 6

Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen

(1) Für das Naturschutzgebiet wird ein Pflege- und
Entwicklungsplan vom Landesamt für Umweltschutz
aufgestellt.

(2) Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen werden vom
Landesamt für Umweltschutz oder unter dessen fach-
licher Leitung durchgeführt. § 35 Saarl. Naturschutz-
gesetz ist entsprechend anzuwenden.

(3) Bei Verpachtung der im Eigentum der Gemeinde
Nohfelden, des Landes oder des Bundes befindlichen
Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarungen
zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des
Pflege- und Entwicklungsplans für die betroffene Flä-
che zu beachten.

(4) Als Pflege- und Entwicklungsmaûnahme gelten
auch die Beseitigung von den Schutzzweck störenden
baulichen Anlagen, Wegen oder sonstigen Einrichtun-
gen ohne rechtlichen Bestandsschutz sowie Schutz-
maûnahmen gegen schädliche Einwirkungen auf das
Naturschutzgebiet.

§ 7

Duldungspflicht

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von
Grundstücken innerhalb des Naturschutzgebietes ha-
ben zu dulden, dass

1. die Grenzen des Schutzgebietes durch Aufstellung
des amtlichen Schildes ¹Naturschutzgebietª ge-
kennzeichnet werden,

2. in das Liegenschaftskataster der Hinweis ¹Natur-
schutzgebietª aufgenommen wird.

§ 8

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 38 Abs. 1 Nr. 9 Saarländisches
Naturschutzgesetz handelt, wer im Naturschutzgebiet
vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 3 oder gegen Maû-
gaben des § 4 verstöût.

§ 9

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 5. September 2001

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf
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14 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
 „Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-302)

 Vom 28. November 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts -
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 23 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wiederherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie-
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur-
schutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum-
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten  
Erwartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 90 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-302) und ist Teil 
des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutz-
gesetz) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
L 206 vom 22. Juli 1992 S. 7) in der derzeit geltenden 
Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Nohfelden, 
Gemarkungen Eisen und Sötern, und der Gemeinde 
Nonnweiler, Gemarkung Schwarzenbach, und gliedert 
sich in vier Teilflächen westlich und nördlich des Ortes 
Eisen.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1:2000 und 
1:550 mit Flurstücknummern und Randsignatur, die 
ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, wie-
dergegeben. Diese Karten und der Verordnungstext 
werden im Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz – Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, 
verwahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei 
der Gemeinde Nohfelden und der Gemeinde Nonnwei-
ler. Verordnungstext und Karten können bei den ge-
nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvorkommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzgebiet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.
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Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwahren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in ei-
nem Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, 
werden unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbe-
hörde oder der von ihr beauftragen Stelle durch die-
se oder in deren Auftrag, im Bereich des Staatswaldes 
auch durch den SaarForst Landesbetrieb und im Be-
reich der Zweckverbände für die Durchführung von 
Naturschutzgroßprojekten auch durch die Zweckver-
bände durchgeführt. Von einem Managementplan nach 
Absatz 3 abweichende Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen bedürfen der vorherigen Zulassung durch die 
Oberste Naturschutzbehörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle. Bei Verpachtung der im Eigentum der 
Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Nummer 
5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, wer 
in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Verordnungen über das Naturschutzgebiet 
„Wiesen nördlich Eisen“ vom 5. September 2001 
(Amtsblatt, S. 1991) und über das Naturschutzgebiet 
„Wiesen bei Sötern – Waldbach“ vom 8. Januar 2004 
(Amtsblatt, S. 180) in der jeweils geltenden Fassung 
außer Kraft. Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeich-
neten Flächen tritt gleichzeitig die „Verordnung über 
die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im 
Landkreis St. Wendel“ vom 12. August 1976 (Amts-
blatt, S. 905) in der derzeit geltenden Fassung außer 
Kraft.

Saarbrücken, den 28. November 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
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